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Hochwasserschutzförderung
Die Stadtgemeinde Wieselburg fördert den Ankauf von Materialien und Geräten sowie die Durchführung
von baulichen Maßnahmen zum Schutz vor Hochwässern.

Empfänger

An die
Stadtgemeinde Wieselburg

Hauptplatz 26
3250 Wieselburg

Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet.

Förderungswerber/in
Familien- oder Nachname *

Vorname *

Straße *

Postleitzahl * Ort *

Telefon *

E-Mail

weitere Förderungswerber/in(nen) - bitte ALLE Objekteigentümer/innen angeben
Familien- oder Nachname * Vorname *

Familien- oder Nachname * Vorname *

Bei bestehenden Objekten muss/müssen der/die Förderungswerber/in(nen) bei Anlagen-
/Systemerrichtung am Objekt mit dem Haupt- oder Nebenwohnsitz gemeldet sein. Bei einem neu zu
errichtenden Objekt wird die Förderung nach Haupt- oder Nebenwohnsitzmeldung des/der
Eigentümer(s)/in(nen) ausbezahlt.
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VoraussetzungenFolgende Förderungsgegenstände müssen bei einem Wieselburger Unternehmen angekauft bzw. durch ein Wieselburger Unternehmen errichtet worden sein:Schmutzwasserpumpen mit zugehörigem SchlauchmaterialNotstromaggregateBei folgenden Förderungsgegenständen muss vor der Umsetzung der baulichen Maßnahmen mit dem Bauamt der Stadtgemeinde Wieselburg Rücksprache gehalten werden:Einbau von Rückstauklappen für Abwasserkanälemobile HochwasserschutzelementeAbdichtungsmaßnahmen bei KellerdurchführungenSysteme zum Speichern von RegenwasserBeizulegende Unterlagen:saldierte Rechnung(en) inkl. Zahlungsnachweisbei baulichen Veränderungen: Bestätigung der ordnungsgemäßen Errichtung durch ein befugtes UnternehmenBankdatenKontoinhaber/inIBANBICName der BankErklärungDer/Die Förderwerber/in(nen) ist/sind über die Richtlinien dieser Förderung informiert und akzeptiert/akzeptieren diese.DatenschutzIch/Wir erkläre/n, dass ich/wir mich/uns über Details zu Zweck und rechtlicher Grundlage der Verarbeitung meiner/unserer personenbezogenen Daten, zur Dauer der Speicherung, zur Weiterleitung, zu meinen/unseren Betroffenenrechten sowie zu meiner/unserer Ansprechperson für alle datenschutzrechtlichen Belange in der Datenschutzerklärung auf der Gemeinde-Website unter dem Menüpunkt „Datenschutz“ sowie am Gemeindeamt informieren konnte/n (Art. 13 DSGVO). Ich/Wir habe/n die Informationen zur Kenntnis genommen und stimme/n der Datenverarbeitung zur Erledigung meines/unseres Anliegens mit Absendung/Aushändigung des Formulars zu.

 

Förderungsart
Gefördert wird der Ankauf/die Errichtung *

von Schmutzwasserpumpen und dazugehörigem Schlauchmaterial - max. EUR 500,00
und der Einbau von Rückstauklappen für Abwasserkanäle - max. EUR 500,00 (Rücksprache mit dem
Bauamt vor Beginn der Umsetzung erforderlich)
von mobilen Hochwasserschutzelementen - max. EUR 1.000,00 (Rücksprache mit dem Bauamt vor
Beginn der Umsetzung erforderlich)
von Abdichtungsmaßnahmen bei Kellerdurchführungen - max. EUR 1.000,00 (Rücksprache mit dem
Bauamt vor Beginn der Umsetzung erforderlich)
von Systemen zum Speichern von Regenwasser - max. EUR 1.000,00 (Rücksprache mit dem Bauamt
vor Beginn der Umsetzung erforderlich)
von Notstromaggregaten - max. EUR 500,00

Voraussetzungen

Folgende Förderungsgegenstände müssen bei einem Wieselburger Unternehmen angekauft bzw. durch
ein Wieselburger Unternehmen errichtet worden sein:
Schmutzwasserpumpen mit zugehörigem Schlauchmaterial•
Notstromaggregate•

Bei folgenden Förderungsgegenständen muss vor der Umsetzung der baulichen Maßnahmen mit dem

Bauamt der Stadtgemeinde Wieselburg Rücksprache gehalten werden:
Einbau von Rückstauklappen für Abwasserkanäle•
mobile Hochwasserschutzelemente•
Abdichtungsmaßnahmen bei Kellerdurchführungen•
Systeme zum Speichern von Regenwasser•

Beizulegende Unterlagen:
saldierte Rechnung(en) inkl. Zahlungsnachweis•
bei baulichen Veränderungen: Bestätigung der ordnungsgemäßen Errichtung durch ein befugtes Unternehmen•

Bankdaten
Kontoinhaber/in *

IBAN *

BIC *

Name der Bank *

Erklärung
Der/Die Förderwerber/in(nen) ist/sind über die Richtlinien dieser Förderung informiert und akzeptiert/akzeptieren diese. *

Datenschutz

Ich/Wir erkläre/n, dass ich/wir mich/uns über Details zu Zweck und rechtlicher Grundlage der Verarbeitung
meiner/unserer personenbezogenen Daten, zur Dauer der Speicherung, zur Weiterleitung, zu meinen/unseren
Betroffenenrechten sowie zu meiner/unserer Ansprechperson für alle datenschutzrechtlichen Belange in der
Datenschutzerklärung auf der Gemeinde-Website unter dem Menüpunkt „Datenschutz“ sowie am Gemeindeamt
informieren konnte/n (Art. 13 DSGVO). Ich/Wir habe/n die Informationen zur Kenntnis genommen und stimme/n
der Datenverarbeitung zur Erledigung meines/unseres Anliegens mit Absendung/Aushändigung des Formulars
zu.

Bestätigung der Richtigkeit obengenannter Angaben

Datum, Ort Unterschrift Antragsteller/Antragstellerin
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Best&auml;tigung der Richtigkeit obengenannter Angaben  Datum, OrtUnterschrift Antragsteller/Antragstellerin 
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